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Stadtratssitzung vom 16. Februar 2023 Postulat P 02/2023 
 
 
 

Dringliches Postulat betreffend Änderung des Förderprogramms Energie 
effizienz - Blockade lösen - Erneuerbare fördern jetzt! 
Fraktion SVP, Fraktion FDP/Die Mitte vom 20. Januar 2023; Beantwortung 
 
 
Wortlaut des Postulates 
 
Der Gemeinderat wird gebeten zu prüfen, das Förderprogramm Energieeffizienz zu ändern. Die Ein-
nahmen zur Äufnung sollen neu über die Abgaben (Konzession) der Energie Thun AG an die Stadt 
Thun, via Spezialfinanzierung geschehen und nicht über eine zusätzliche Abgabe der Kunden. Die 
Höhe der jährlichen Äufnung des Förderprogramms bestimmt der Gemeinderat mit der Genehmi-
gung des Stadtrates. Eine Äufnung kann ebenfalls durch Dividenden und ausserordentliche Aus-
schüttungen der Energie Thun AG und durch Entnahmen aus bereits bestehenden Spezialfinanzie-
rungen erfolgen. 
 
 

Begründung 
 
Am 17. Februar 2022 hat der Thuner Stadtrat das Förderprogramm Energieeffizienz angenommen. 
Seitdem läuft eine Beschwerde des Verbandes Wirtschaft Thun Oberland. Das Regierungsstatthal-
teramt ist auf die Beschwerde vollumfänglich eingetreten – hat diese aber abgelehnt. Der Verband 
Wirtschaft Thun Oberland wird die Beschwerde offensichtlich weiterziehen. Die Postulantinnen 
sind der Meinung, dass der Gemeinderat nun gefordert ist, das Reglement so schnell als möglich zu 
realisieren. Dies kann nur erreicht werden, indem der Gemeinderat die Einwände der Beschwerde-
führer ernst nimmt und diese entkräftet. Wir fordern deshalb, dass der Gemeinderat das Förder-
programm Energieeffizienz anpasst. Für eine tragbare Lösung, welche die Bürgerinnen und Bürger 
nicht zusätzlich belastet. Die Thuner Bevölkerung braucht eine rasche Lösung, welche finanziell ver-
träglich ist. 
 
 
Stellungnahme des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat hat bereits in seiner Antwort vom 18. Januar 2023 auf das Postulat P 32/2022 
betreffend Förderung des Baus von Stromerzeugungsanlagen aus erneuerbaren Energien festge-
halten, dass er alternative Finanzierungsmöglichkeiten für das Förderprogramm prüfen will. Der 
Gemeinderat ist bereit, das Postulat zu prüfen, und hat bereits entsprechende Arbeiten eingeleitet. 
 
 

Antrag 
Annahme. 
  

GEMEINDERAT 
 
Rathaus, Postfach 145, 3602 Thun 
Telefon 033 225 82 20 
gemeinderat@thun.ch 
 
thun.ch 
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Thun, 1. Februar 2023 
 
Für den Gemeinderat der Stadt Thun 
 
Der Stadtpräsident  Der Stadtschreiber 
Raphael Lanz   Bruno Huwyler Müller 
 


